
Schriftlicher Bericht des Vorstands der L-KONZEPT Holding AG mit dem Sitz in Leipzig 
über den Grund für den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 und 
Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 2 
 
 
L-KONZEPT Holding AG   Delitzscher Straße 13, 04105 Leipzig  
Der Vorstand     den 19. Februar 2024 
 
 
1. Tagesordnungspunkt 2 der außerordentlichen Hauptversammlung der L-KONZEPT 

Holding AG mit Sitz in Leipzig ("Gesellschaft") lautet wie folgt:  
 

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Schaf-
fung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2024/I) mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Änderung 
der Satzung 
 
Von der in § 7 der Satzung der Gesellschaft in der Fassung der Eintragung in das Han-
delsregister des Amtsgerichts Leipzig vom 12. Januar 2021 enthaltenen Ermächtigung 
des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15. De-
zember 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.000.000,00 durch 
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen (Genehmigtes Kapital) zu erhöhen, wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Vor 
dem Hintergrund der unter Tagesordnungspunkt 1 zur Beschlussfassung anstehenden 
Erhöhung des Grundkapitals im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung möchten Vorstand 
und Aufsichtsrat die Ermächtigung in § 7 der Satzung aufheben und durch eine neue, 
an das zukünftig erhöhte Grundkapital angepasste Ermächtigung ersetzen lassen. 

 
2. Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen:  
 

§ 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

"§ 7 Genehmigtes Kapital 
 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. März 
2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals 
um bis zu insgesamt 3.000.000,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Inhaber 
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmig-
tes Kapital 2024/I). Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, 
in dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Dabei ist den Aktionären ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem vom Vor-
stand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie 
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
 
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 
   
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

 
b) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, den 



Börsenkurs der bereits börsennotierten Aktien nicht wesentlich 
unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze von 20 % 
des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter 
Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
wurden. Auf die Begrenzung auf 20 % des Grundkapitals ist deshalb auch 
die Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung 
aufgrund einer im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten 
Kapitals gültigen Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien unter 
Bezugsrechtsausschluss erfolgt; 

 
c) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt; 

 
d) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet 

und sichergestellt ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht 
eingeräumt wird; oder 

 
e) wenn die Kapitalerhöhung im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft liegt. 
 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den wei-
teren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Ge-
nehmigten Kapital 2024/I festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 
Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Er-
höhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2024/I oder nach Ab-
lauf der Ermächtigungsfrist entsprechend der Ausnutzung des Genehmigten Ka-
pitals 2024/I anzupassen.“ 

 
3. Bericht über den Grund für den beabsichtigten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 

Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Der Vorstand erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgen-
den Bericht über den Grund für den beabsichtigten Bezugsrechtsausschluss im Rahmen des 
vorgenannten genehmigten Kapitals. 
 
Der Bericht ist spätestens vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter 
https://www.l-konzept.ag, Unterpunkt "Investor Relations", dort Unterpunkt "Hauptversamm-
lung" (https://www.l-konzept.ag/investor-relations/hauptversammlung/) zugänglich. Der Be-
richt des Vorstands liegt am Tag der Hauptversammlung außerdem zur Einsicht vor Ort aus. 
 
Die Erteilung der Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2024/I) 
soll der Verwaltung für die folgenden fünf Jahre die Möglichkeit geben, sich im Bedarfsfall 
rasch und flexibel erforderlich werdendes Eigenkapital beschaffen zu können. Dabei ist die 
Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom Turnus der jährlichen ordentli-
chen Hauptversammlungen von besonderer Wichtigkeit, da der Zeitpunkt, zu dem 



entsprechende Mittel beschafft werden müssen, nicht im Voraus bestimmt werden kann. Etwa-
ige Transaktionen können im Wettbewerb mit anderen Unternehmen zudem häufig nur erfolg-
reich durchgeführt werden, wenn gesicherte Finanzierungsinstrumente bereits zum Zeitpunkt 
des Verhandlungsbeginns zur Verfügung stehen. Der Gesetzgeber hat dem sich daraus ergeben-
den Bedürfnis der Unternehmen Rechnung getragen und räumt Aktiengesellschaften die Mög-
lichkeit ein, die Verwaltung zeitlich befristet und betragsmäßig beschränkt zu ermächtigen, das 
Grundkapital ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen. Der Nennbetrag 
dieses sog. genehmigten Kapitals darf die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen. 
 
Die derzeitige Ermächtigung ist noch nicht ausgeschöpft worden. Die Ermächtigung soll nun 
unter Berücksichtigung der unter Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen Hauptversamm-
lung zur Beschlussfassung anstehenden Sachkapitalerhöhung und des infolge der Durchführung 
dieser Sachkapitalerhöhung auf EUR 6.000.000,00 erhöhten Grundkapitals neu erteilt werden. 
Vor diesem Hintergrund soll die zu beschließende Ermächtigung unter der Maßgabe beschlos-
sen werden, dass die Durchführung der unter Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen 
Hauptversammlung zur Beschlussfassung anstehenden Sachkapitalerhöhung in das Handelsre-
gister der Gesellschaft eingetragen wird. Ferner soll der Vorstand auch nur für diesen Fall an-
gewiesen werden, die entsprechende Satzungsänderung zur Eintragung in das Handelsregister 
der Gesellschaft anzumelden. 
 
Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien ist 
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Damit können alle Aktionäre im 
Verhältnis ihrer Beteiligung an einer Kapitalerhöhung teilhaben und sowohl ihren Stimm-
rechtseinfluss als auch ihre wertmäßige Beteiligung an der Gesellschaft aufrechterhalten. Dies 
gilt insbesondere auch dann, wenn die neuen Aktien den Aktionären nicht unmittelbar zum Be-
zug angeboten werden, sondern unter Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute oder 
diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Unternehmen, sofern diese verpflichtet 
sind, die übernommenen Aktien den Aktionären im Wege des sog. mittelbaren Bezugsrechts 
zum Bezug anzubieten. Der Beschlussvorschlag sieht daher eine entsprechende Regelung vor. 
 
Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen. Der Vorstand erstattet da-
her diesen Bericht gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG über die Gründe für 
den Ausschluss des Bezugsrechts. 
 
Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 
 
Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll die 
Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleich-
tern. Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im Rahmen der Ermächtigung 
festzulegenden Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn nicht alle neu 
auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, so z. B. wenn 
Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle Aktienstückzahlen zum 
Bezug zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und deren Wert je Aktionär sind in der 
Regel gering. Der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für 
Spitzenbeträge ist erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient 
daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe. Die als sog. 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre dann ausgeschlossenen Aktien werden bestmög-
lich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Be-
schränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des 



Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 
 
Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats außerdem ausgeschlos-
sen werden können, wenn die Aktien nach § 203 Abs. 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem 
Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und wenn der 
auf die ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag die in § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG festgelegte Grenze von 20 % des Grundkapitals nicht übersteigt. Es wird damit von der 
vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eröffneten Möglichkeit des erleichterten Bezugs-
rechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung setzt die Gesellschaft in die Lage, 
auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise sich ergebende Marktchan-
cen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein sehr 
schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, das heißt ohne den bei Be-
zugsemissionen üblichen Abschlag. Weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächti-
gung noch im Zeitpunkt ihrer Ausübung darf diese Kapitalerhöhung 20 % des bestehenden 
Grundkapitals übersteigen. Auf diese 20 % sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Be-
zugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Mit dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Ak-
tionäre nach Verwässerungsschutz für ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär 
kann zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingun-
gen am Markt erwerben, da die neuen Aktien nahe am Börsenkurs ausgegeben werden. Es wird 
daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 
S. 4 AktG die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Ausnut-
zung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt wer-
den. 
 
Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 
 
Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
bei Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in die Lage versetzt wer-
den, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. Sachwerte gegen Überlassung von Aktien der Gesell-
schaft, auch im Wege des Unternehmenszusammenschlusses, erwerben zu können. Hierdurch 
soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch 
und erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen bzw. von Sachwerten an Unterneh-
men oder zum Zusammenschluss mit Unternehmen reagieren zu können. Nicht selten ergibt 
sich aus Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien be-
reitzustellen. Um den Erwerb auch in diesen Fällen durchführen zu können, muss die Gesell-
schaft erforderlichenfalls die Möglichkeit haben, kurzfristig ihr Kapital unter Bezugsrechtsaus-
schluss gegen Sacheinlagen zu erhöhen. Der Ausgabebetrag für die Aktien wird dabei vom Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter angemessener Berücksichtigung der Interessen 
der Gesellschaft und der Aktionäre festgelegt. Die kurzfristige Einberufung einer außerordentli-
chen Hauptversammlung zur Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung kommt hierfür meist 
nicht in Betracht, da zum einen mit der Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung 
hohe Kosten verbunden sind, zum anderen aufgrund der bestehenden Einberufungsfristen eine 
kurzfristige Befassung der Hauptversammlung und Umsetzung eines Beschlusses nicht mög-
lich wäre. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung das Kapital mit Bezugsrechts-
ausschluss erhöht werden soll, bestehen gegenwärtig nicht. Durch die Höhe des 



vorgeschlagenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des bestehenden Grundkapi-
tals soll sichergestellt werden, dass auch größere Akquisitionen, sei es gegen Barleistung, sei 
es gegen Aktien oder eine Kombination von Barleistung und Aktien, finanziert werden können. 
Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen bzw. von Sachwerten konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, 
ob er vom genehmigten Kapital Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von 
Sachwerten gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der-
selben liegt. Er wird hierbei auch prüfen, ob das konkrete Vorhaben in Übereinstimmung mit 
dem satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand steht und ob die konkreten Tatsachen von der 
abstrakten Umschreibung des Vorhabens im Ermächtigungsbeschluss gedeckt sind. Nur wenn 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung 
zum Bezugsrechtsausschluss erteilen. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vor-
stand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vor-
stand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Bör-
senpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren und ferner sicherstellen, dass der Wert der zu 
erwerbenden Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. der 
Sachwerte in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der hierfür als Gegenleistung ge-
währten Aktien steht. 
 
Mittelbares Bezugsrecht 
 
Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht aus-
zuschließen, soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der 
Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne Aus-
schluss des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es sich zwar der Sa-
che nach um einen Ausschluss des Bezugsrechts; es wird jedoch sichergestellt, dass die Aktio-
näre - wie bei Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG - Aktien 
zeichnen können und damit nicht schlechter stehen wie bei Einräumung eines mittelbaren Be-
zugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG. Die Gesellschaft wird insbesondere prüfen, ob es einen 
hinreichenden sachlichen Grund für die Einschaltung eines Zeichners gibt, der nicht die Vo-
raussetzungen des § 186 Abs. 5 AktG erfüllt, d. h. nicht Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 
1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges Unternehmen ist. Die Gesellschaft wird 
ferner sämtliche zumutbaren Anstrengungen im Hinblick auf das Zuteilungsverfahren unter-
nehmen, um die mittelbare Bezugsmöglichkeit der Aktionäre sicherzustellen. Die Gesellschaft 
erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung gegebenenfalls auch ohne die Einschal-
tung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 
7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmens in voller Höhe gegebenenfalls in 
anderen Märkten sowie kostengünstiger zu platzieren. 
 
Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
 
Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht auszuschließen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der 
Gesellschaft liegt. Der Vorstand soll somit die Möglichkeit erhalten, für nicht vorhersehbare 
Fälle das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall 
sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Er wird es nur dann tun, wenn es nach Ein-
schätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 
und damit ihrer Aktionäre liegt. Im Einzelfall sind Fallgruppen denkbar, bei denen das Interesse 



der Gesellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen das Interesse der Aktionäre am 
Verwässerungsschutz deutlich überwiegt. 

 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
in allen fünf Fällen in den umschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse der Gesell-
schaft geboten. 
 
 
Leipzig, 19. Februar 2024 
 
 
 
 
 
L-KONZEPT Holding AG 
Der Vorstand 


